19. DEZEMBER 2025 - Gesetz zur Abänderung des Mehrwertsteuergesetzbuches in Bezug auf den Ort bestimmter Dienstleistungen und auf die Regelung über die Differenzbesteuerung für die Lieferung von Kunstgegenständen, Sammlungsstücken und Antiquitäten


(Belgisches Staatsblatt vom 27. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


19. DEZEMBER 2025 - Gesetz zur Abänderung des Mehrwertsteuergesetzbuches in Bezug auf den Ort bestimmter Dienstleistungen und auf die Regelung über die Differenzbesteuerung für die Lieferung von Kunstgegenständen, Sammlungsstücken und Antiquitäten


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


	Art. 2 - Vorliegendes Gesetz dient der Teilumsetzung der Richtlinie (EU) 2022/542 des Rates vom 5. April 2022 zur Änderung der Richtlinien 2006/112/EG und (EU) 2020/285 in Bezug auf die Mehrwertsteuersätze gemäß Artikel 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 dieser Richtlinie und von Artikel 98 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang III Nummer 26 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem, so wie er durch Artikel 1 Nr. 6 und 23 der Richtlinie (EU) 2022/542 des Rates vom 5. April 2022 abgeändert worden ist.


	Art. 3 - Artikel 21 § 3 Nr. 3 des Mehrwertsteuergesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 29. Dezember 2010, wird wie folgt ersetzt:

	"3. der Ort, an dem die Veranstaltung tatsächlich stattfindet, wenn die Dienstleistung die Eintrittsberechtigung für Veranstaltungen auf dem Gebiet der Kultur, der Künste, des Sports, der Wissenschaft, des Unterrichts, der Unterhaltung oder ähnliche Veranstaltungen wie Messen und Ausstellungen und damit zusammenhängende Dienstleistungen betrifft.

	Absatz 1 findet im Fall der virtuellen Teilnahme keine Anwendung auf die Eintrittsberechtigung für die in Absatz 1 erwähnten Veranstaltungen,".




	Art. 4 - Artikel 21bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 26. November 2009 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 2. April 2021, wird wie folgt abgeändert:

	1. Paragraph 2 Nr. 5 wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

	"Betreffen die in Absatz 1 erwähnten Dienstleistungen und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen Veranstaltungen oder Tätigkeiten, die per Streaming übertragen oder auf andere Weise virtuell verfügbar gemacht werden, so gilt als Ort der Dienstleistung jedoch der Ort, an dem der Nichtsteuerpflichtige ansässig ist oder seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Wohnort hat,".

	2. In § 3 wird der einleitende Satz wie folgt ersetzt:

	"Um Doppelbesteuerung, Nichtbesteuerung und Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, kann der König bei den in den Paragraphen 1 und 2 Nr. 5 Absatz 2, 7, 9 und 10 erwähnten Dienstleistungen oder einigen unter ihnen:".


	Art. 5 - Artikel 58 § 4 Nr. 4 Absatz 1 desselben Gesetzbuches, eingefügt durch den Königlichen Erlass vom 23. Dezember 1994 und bestätigt durch das Gesetz vom 15. Oktober 1998, wird wie folgt ersetzt:

	"Sofern auf die betreffenden Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten, die an einen steuerpflichtigen Wiederverkäufer geliefert oder von ihm eingeführt wurden, kein ermäßigter Steuersatz angewandt wurde, sind steuerpflichtige Wiederverkäufer berechtigt, für die Anwendung dieser Sonderregelung bei der Lieferung folgender Güter zu optieren:

	a) von ihnen selbst eingeführte Kunstgegenstände, Sammlungsstücke oder Antiquitäten,

	b) vom Urheber oder von dessen Rechtsnachfolgern gelieferte Kunstgegenstände,

	c) Kunstgegenstände, die von einem Steuerpflichtigen, der kein steuerpflichtiger Wiederverkäufer ist, an sie geliefert werden."


	Art. 6 - In Tabelle A Rubrik XXI der Anlage zum Königlichen Erlass Nr. 20 vom 20. Juli 1970 zur Festlegung der Mehrwertsteuersätze und zur Einteilung der Güter und Dienstleistungen nach diesen Sätzen, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 23. Dezember 1994, wird § 1 wie folgt ersetzt:

	"§ 1 - Der ermäßigte Steuersatz ist auf Lieferungen von Kunstgegenständen, Sammlungsstücken und Antiquitäten anwendbar, die in § 2 erwähnt sind.




	In Abweichung von Absatz 1 ist der ermäßigte Steuersatz nicht anwendbar auf Lieferungen von Kunstgegenständen, Sammlungsstücken und Antiquitäten wie in § 2 erwähnt, auf die die in Artikel 58 § 4 des Gesetzbuches erwähnte Sonderregelung angewandt wird."


	Art. 7 - Vorliegendes Gesetz tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 19. Dezember 2025


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
J. JAMBON

Mit dem Staatssiegel versehen:

Die Ministerin der Justiz
A. VERLINDEN

